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Mödling, 04.11.2019
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Bearbeiter:
Dipl, -lng, Marita Widmänn/Ho
l+4312236t400 Dw 513

Zahl:
Betrifft:

ANGESCHLAGEN AM:
ABGENOMMEN AM:

Die Stadtgemeinde A4ödting beabsichtigt, den im örttichen Raumordnungsprogramm
enthattenen Fl.ächenwidmungsplan und den Bebauungsptan für die Bereiche ,,Ftiegenspitz
und Josef.Hyrtl:Ptatz" dahingehehd abzuändern, dass die auf den zugehörigen
Plandarstettungen durch rote Signatur dargestettten Abänderungen festgetegt werden.

Die Entwürfe der Anderungen des im örttichen Raumordnungspfögranifi enthattenen
Ftächenwidmungsptanes und des Bebauungsptanes weiden gemäß 5 24 und I 33 des Nö
Raumordnungsgesetzes 20'!4 durch sechs Wochen hindurch, das ist in der Zeit von

8. November 2Ol'9 bis 20. Dezember 2019

in der Stadtgemeinde Mödting (Stadtbauamt, 2. Stock, Zimmer 2091zur attgemeinen
Einsicht während der Amtsstunden aufgelegt.

Jedermann ist berechtigt, innerhalb der Auftagefrist zum Entwurf der Abänderungen des
Ftächenwidmungsptanes schiiftl.ich, Stellung zu nehmen.

Bei der endgüttigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat werden rechtzeitig
abgegebene Steltungnahmen in Erwägung gezogen.

Der Verfasser der Stettungnahme hat keinen Rechtsanspruch darauf, dass seine
An iegungen Berücksichtigung finden.

angesch

Hans ntner

VF/0005/2019 bzw. VB/0008i 2019
Mödting; Anderung des örttichen Raumordnungsprogrammes bzw. Anderung
des Bebauungsptanes im Bereich "Fliegenspitl' bzw. 'losef Hyrtt-Ptatz"
(AnpaSsung an die bestehende Nutzungssituation)

KUNDMACHUNG

am: 8.11.2019
amz 23.12.2O19
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Der Bürgermeister:


